
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung

Daten für die Monate  
6/2018 bis 8/2018

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 11.6.18, 10.7.18, 10.8.18
ESt, KSt = 11.6.18
GewSt, GrundSt = 15.8.18/(16.8.18*)

* Der 16.8.18 gilt für Bundesländer, in denen der 
15.8.18 (Mariä Himmelfahrt) ein Feiertag ist.

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 14.6.18, 13.7.18, 13.8.18
ESt, KSt = 14.6.18
GewSt, GrundSt = 20.8.18

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 6/18 = 27.6.18
Fälligkeit Beiträge 7/18 = 27.7.18
Fälligkeit Beiträge 8/18 = 29.8.18

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

3/17 8/17 11/17 3/18
+ 1,5 % + 1,8 % + 1,8 % + 1,5 %

02 | 2018

Für alle Steuerpflichtigen

Gesetzgeber muss Grundsteuer reformieren

| Jetzt ist es amtlich: Der Gesetzgeber muss die Grundsteuer reformieren! Denn 
das Bundesverfassungsgericht hat die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die 
Bemessung der Grundsteuer als verfassungswidrig eingestuft. Betroffen sind so-
wohl Grundstückseigentümer als auch Mieter, da Vermieter die Grundsteuer als 
Betriebskosten umlegen können. |

Hintergrund

Einheitswerte sind neben den Steuer-
messzahlen und den von den Gemein-
den festgelegten Hebesätzen Grundlage 
für die Bemessung der Grundsteuer. 
Maßgebend für die Feststellung der Ein-
heitswerte sind in den „alten“ Bundes-
ländern und West-Berlin die Wertver-
hältnisse im Hauptfeststellungszeit-
punkt 1.1.1964. In den „neuen“ Bundes-
ländern gilt sogar der 1.1.1935.

Entscheidung und Ausblick

Die Regelungen zur Einheitsbewertung 
von Grundvermögen in den „alten“ Bun-
desländern sind jedenfalls seit Beginn 
2002 mit dem allgemeinen Gleichheits-
satz unvereinbar. Das Festhalten an 
dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 
1964 führt zu gravierenden Ungleichbe-
handlungen bei der Bewertung, die nicht 
ausreichend gerechtfertigt sind. 

Beachten Sie | Das Bundesverfas-
sungsgericht musste nur zur Bewer-
tung in den „alten“ Bundesländern ent-
scheiden. Die Urteilsgründe gelten 
aber erst Recht für das Beitrittsgebiet, 
da hier auf den 1.1.1935 abgestellt wird. 

Der Gesetzgeber muss nun spätestens 
bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung 
treffen. Bis dahin gelten die Regeln wei-
ter. Nach Verkündung einer Neurege-
lung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab 
der Verkündung, längstens aber bis zum 
31.12.2024 angewandt werden. Die sehr 
lange Übergangsregelung ist dem hohen 
Verwaltungsaufwand geschuldet. Denn 
bundesweit müssen mehr als 35 Millio-
nen Grundstücke neu bewertet werden.

Beachten Sie | Ob und für wen die 
Grundsteuer teurer wird, hängt von der 
neuen Bewertungsmethode ab. Da ver-
schiedenste Modelle im Raum stehen, 
bleibt die Entwicklung abzuwarten

Quelle | BVerfG, Urteil vom 10.4.2018, Az. 1 
BvL 11/14, Az. 1 BvR 889/12, Az. 1 BvR 639/11, 
Az. 1 BvL 1/15, Az. 1 BvL 12/14; BVerfG, PM Nr. 
21/2018 vom 10.4.2018
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Für Unternehmer

Europäischer Gerichtshof: Einheitliche Besteuerung 
von Haupt- und Nebenleistung
| Eine Nebenleistung teilt das Besteuerungsschicksal der Hauptleistung, so lau-
tet ein umsatzsteuerlicher Grundsatz, der jedoch einigen gesetzlichen Einschrän-
kungen unterliegt. So gilt der ermäßigte Steuersatz von 7 % nur für Übernach-
tungsleistungen und nicht für die Nebenleistungen, wie z. B. das Frühstück. Ob 
diese Regelung angesichts einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (in 
einem niederländischen Verfahren) allerdings EG-rechtskonform ist, muss be-
zweifelt werden. |

Die Entscheidung

Ein Umsatz, der eine wirtschaftlich ein-
heitliche Leistung darstellt, darf im In-
teresse eines funktionierenden Mehr-
wertsteuersystems nicht künstlich auf-
gespalten werden. Eine einheitliche 
Leistung liegt vor, wenn 

 • Einzelleistungen oder Handlungen 
des Steuerpflichtigen für den Kun-
den so eng miteinander verbunden 
sind, dass sie objektiv eine einzige 
untrennbare wirtschaftliche Leis-
tung bilden.

 • ein oder mehrere Teile als die 
Hauptleistung, andere Teile aber 
als Nebenleistungen anzusehen 
sind, die das steuerliche Schicksal 
der Hauptleistung teilen. 

Liegt eine einheitliche Gesamtleistung 
vor, unterliegt dieser Umsatz ein und 
demselben Steuersatz. Dieser richtet 
sich nach dem Hauptbestandteil – und 
zwar selbst dann, wenn der Preis jedes 
Bestandteils, der in den vom Verbrau-
cher für die Inanspruchnahme dieser 
Leistung gezahlten Gesamtpreis ein-
fließt, bestimmt werden kann.

Mögliche Besteuerungsfolgen

Die vorliegende Entscheidung dürfte 
für die deutsche Umsatzsteuerpraxis 
erhebliche Relevanz haben. Dies gilt 
insbesondere für die gesetzliche Rege-
lung, wonach der ermäßigte Umsatz-
steuersatz von 7 % nur für reine Beher-
bergungsleistungen gilt. Explizit aus-
genommen sind Leistungen, die nicht 

unmittelbar der Beherbergung dienen, 
auch wenn diese Leistungen mit dem 
Entgelt für die Vermietung abgegolten 
sind.

Beachten Sie | Angesichts der Ent-
scheidung des Europäischen Gerichts-
hofs stufen Umsatzsteuer-Experten 
das Aufteilungsgebot als EG-rechts-
widrig ein – zumindest, soweit die Zu-
satzleistungen als Nebenleistung zu 
bewerten sind. 

Betroffen sein könnte beispielsweise 
auch die gesetzliche Ausklammerung 
mitvermieteter Betriebsvorrichtungen 
von der Steuerbefreiung für Grund-
stücksüberlassungen. Voraussetzung 
ist aber auch hier, dass die Überlassung 
der Betriebsvorrichtungen als Neben-
leistung zur Grundstücksvermietung 
einzuordnen ist.

PRAXISHINWEIS | Eine zeitnahe Re-
aktion der Finanzverwaltung und/oder 
des Gesetzgebers wäre wünschens-
wert. Eine Klärung könnte sich aber 
auch aus einem anhängigen Verfahren 
des Bundesfinanzhofs ergeben, das 
dieser unter ausdrücklichem Hinweis 
auf das Verfahren des Europäischen 
Gerichtshofs bislang ruhen ließ. Da 
der Streitfall nun wieder aufgenom-
men wurde, dürfte es bald Neuigkei-
ten vom höchsten deutschen Finanz-
gericht geben.

Quelle | EuGH, Entscheidung vom 18.1.2018, 
Rs. C-463/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
200481; anhängiges BFH-Verfahren: Az. V R 6/16

Für alle Steuerpflichtigen

Steuertipps für behinderte Menschen und Ruheständler
| Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat seine Broschüre „Steuertipps 
für Menschen mit besonderen Bedürfnissen aufgrund einer Behinderung und für 
Menschen im Ruhestand“ aktualisiert (Stand Februar 2018). Die 28 Seiten umfas-
sende Broschüre vermittelt einen kompakten steuerlichen Überblick und kann un-
ter www.iww.de/s505 kostenfrei heruntergeladen werden. |

Für Unternehmer

Importfahrzeug:  
So ist der Bruttolisten-
preis zu schätzen

| Wird die Privatnutzung eines betriebli-
chen Fahrzeugs nach der Ein-Prozent-
Regelung bewertet, ist der Bruttolisten-
preis bei einem Importfahrzeug zu 
schätzen, wenn kein inländischer Brut-
tolistenpreis existiert und das Fahrzeug 
auch nicht mit einem anderen Modell 
bau- oder typengleich ist. Die Schätzung 
ist nicht zu beanstanden, wenn sie sich 
an den Bruttoabgabepreisen orientiert, 
die Importfahrzeughändler, die das 
Fahrzeug selbst importieren, von ihren 
Endkunden verlangen. So lautet eine 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs. |

◼◼ Sachverhalt

Zum Betriebsvermögen gehörte ein 
Ford Mustang Shelby GT 500 Coupé, 
den der Unternehmer U für 78.900 EUR 
von einem Autohaus gekauft hatte. 
Dieses hatte den Pkw seinerseits von 
einem Importeur für 75.999 EUR er-
worben. Ein inländischer Bruttolisten-
preis existierte nicht. Den Nutzungsan-
teil für die Privatnutzung ermittelte U 
nach der Ein-Prozent-Regelung und 
berücksichtigte den (niedrigen) ameri-
kanischen Listenpreis von 53.977 EUR. 

Hingegen schätzte das Finanzamt die 
Bemessungsgrundlage anhand der 
tatsächlichen Anschaffungskosten bei 
Erwerb (78.900 EUR). Beide Werte 
lehnte das Finanzgericht Niedersach-
sen ab und stellte auf den Kaufpreis 
des Autohauses ab (75.999 EUR), was 
der Bundesfinanzhof in der Revision 
nicht beanstandete. 

Die Schätzung auf Basis des typischen 
Abgabepreises eines Fahrzeugimpor-
teurs und Importfahrzeughändlers ist 
sachgerecht, zumal das Finanzgericht 
den Wert anhand der Abgabepreise an-
derer Importeure bei gleichen oder 
ähnlichen Fahrzeugen überprüft hat.

PRAXISHINWEIS | Der Bundesfinanz-
hof stellte heraus, dass der Wert jeden-
falls „nicht als zu hoch anzusehen“ ist. 
Ob eine höhere Schätzung (zuzüglich 
der Händlermarge von 2.901 EUR) 
möglich gewesen wäre, war nicht zu 
entscheiden. Wegen der Revision des 
U ging es nur um eine Herabsetzung 
und nicht um eine Erhöhung.

Quelle | BFH-Urteil vom 9.11.2017, Az. III R 
20/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200036
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Für Vermieter

Anschaffungsnahe Herstellungskosten bei  
Sanierungsbedarf nach Tod des Mieters?

| Muss eine Mietwohnung nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Mieters un-
erwartet saniert werden, um eine Neuvermietung überhaupt zu ermöglichen, stellt 
sich die Frage, ob diese Aufwendungen in die schädliche 15 %-Grenze zur Überprü-
fung anschaffungsnaher Herstellungskosten einzubeziehen sind. Zumindest vom 
Finanzgericht Niedersachsen gab es hier zulasten des Steuerpflichtigen ein Ja. |

Hintergrund

Anschaffungsnahe Herstellungskosten 
liegen vor, wenn innerhalb von drei Jah-
ren nach der Anschaffung des Gebäudes 
Instandsetzungs- und Modernisierungs-
maßnahmen durchgeführt werden, de-
ren Nettoaufwendungen 15 % der Ge-
bäude-Anschaffungskosten überstei-
gen. Gesetzlich ausgenommen sind: 
Aufwendungen für Erweiterungen und 
Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, 
die jährlich üblicherweise anfallen.

PRAXISHINWEIS | Wird der Aufwand 
in Herstellungskosten umqualifiziert, 
sind die Kosten nicht im Jahr der Zah-
lung abzugsfähig. Sie wirken sich nur 
über die Gebäudeabschreibung (regel-
mäßig 50 Jahre) als Werbungskosten 
aus. Daher sollte die 15 %-Grenze in-
nerhalb der Drei-Jahres-Frist nach 
Möglichkeit nicht überschritten werden. 
Dies gelingt in der Regel durch zeitliche 
Verschiebung der Maßnahmen.

Entscheidung

Grundsätzlich werden sämtliche Kos-
ten für bauliche Maßnahmen, die im 
Rahmen einer im Zusammenhang mit 
der Anschaffung eines Gebäudes vor-
genommenen Sanierung anfallen, zu-
sammengerechnet. Eine Segmentie-

rung der Gesamtkosten bzw. isolierte 
Betrachtung einzelner baulicher Maß-
nahmen findet nicht statt.

In einem etwas anders gelagerten Fall 
hatte sich der Bundesfinanzhof in 2017 
noch zu einer Einschränkung des Tat-
bestands der anschaffungsnahen Her-
stellungskosten durchgerungen. Da-
mals ging es um erst nach dem Kauf 
mutwillig herbeigeführte Mieterschä-
den. Der Bundesfinanzhof hatte die da-
raufhin angefallenen Sanierungskosten 
als sofort abziehbaren Erhaltungsauf-
wand qualifiziert und klargestellt: Auf-
wendungen zur Beseitigung von Schä-
den, die erst nach dem Erwerb der Im-
mobilie entstanden sind und durch das 
schuldhafte Verhalten Dritter verur-
sacht wurden, fallen nicht unter die 
schädliche 15 %-Grenze.

PRAXISHINWEIS | Es kommt also da-
rauf an, ob ein Schaden bereits beim 
Immobilienerwerb „angelegt“ war oder 
erst später – wie im Fall der Einwir-
kung durch Dritte – entstanden ist. Im 
Revisionsverfahren dürfte der Bundes-
finanzhof die Abgrenzungsgrundsätze 
nun weiterentwickeln.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
26.9.2017, Az. 12 K 113/16; Rev. BFH Az. IX R 
41/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200480; 
BFH-Urteil vom 9.5.2017, Az. IX R 6/16

Für Kapitalanleger

Steuerfreie Einlösung 
von Xetra-Gold Inhaber-
schuldverschreibungen

| Die Einlösung von Xetra-Gold Inha-
berschuldverschreibungen unterliegt 
nicht der Einkommensteuer. Dies hat 
der Bundesfinanzhof zugunsten der 
Kapitalanleger entschieden. |

Hintergrund: Bei Xetra-Gold Inhaber-
schuldverschreibungen handelt es sich 
um börsenfähige Wertpapiere. Sie ge-
währen dem Inhaber das Recht auf 
Auslieferung eines Gramms Gold, das 
jederzeit unter Einhaltung einer Liefer-
frist von zehn Tagen gegenüber der 
Bank geltend gemacht werden kann. 
Daneben besteht die Möglichkeit, die 
Wertpapiere an der Börse zu handeln. 

◼◼ Sachverhalt

Innerhalb eines Jahres nach dem Er-
werb von Xetra-Gold Inhaberschuld-
verschreibungen ließen sich Eheleute 
das verbriefte Gold aushändigen. Weil 
die Spekulationsfrist nicht abgelaufen 
war, besteuerte das Finanzamt die 
Wertsteigerung zwischen dem Erwerb 
und der Auslieferung des Goldes als 
Einkünfte aus privaten Veräußerungs-
geschäften – jedoch zu Unrecht, wie 
der Bundesfinanzhof befand. 

Es liegt kein privates Veräußerungsge-
schäft vor, denn es fehlt an der entgeltli-
chen Übertragung der angeschafften 
Xetra-Gold Inhaberschuldverschreibun-
gen. Die Eheleute haben nur ihren An-
spruch auf Lieferung des Goldes einge-
löst und gegen Rückgabe der Inhaber-
schuldverschreibungen ihr Gold emp-
fangen. Hierdurch hat sich ihre wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit nicht ge-
steigert, da sie auch danach das Risiko 
eines fallenden Goldpreises trugen. 

Es handelt sich auch nicht um Einkünfte 
aus Kapitalvermögen, weil die Schuld-
verschreibungen keine Kapitalforderun-
gen verbriefen, sondern Ansprüche auf 
die Lieferung physischen Goldes.

Beachten Sie | Über die Veräußerung 
oder Verwertung der Xetra-Gold Inha-
berschuldverschreibungen an der Börse 
oder an andere Erwerber musste der 
Bundesfinanzhof nicht entscheiden. 

Quelle | BFH-Urteil vom 6.2.2018, Az. IX R 
33/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200177; PM 
BFH Nr. 15 vom 14.3.2018

Für alle Steuerpflichtigen

Kein Anspruch auf einen Pflege-Pauschbetrag  
bei Aufwandsentschädigung für Betreuer
| Nach Ansicht des Finanzgerichts Düsseldorf haben ehrenamtliche Betreuer kei-
nen Anspruch auf einen Pflege-Pauschbetrag (924 EUR im Kalenderjahr), wenn sie 
eine Aufwandsentschädigung nach § 1835 BGB erhalten. Unabhängig davon setzt der 
Abzug des Pflege-Pauschbetrags eine von der Pflegeperson erbrachte Pflegedauer 
von mindestens 10 % des gesamten pflegerischen Zeitaufwands voraus. |

Mit dieser Entscheidung will sich der 
ehrenamtliche Betreuer aber nicht zu-
frieden geben und hat Revision einge-
legt. Da diese inzwischen anhängig ist, 
wird der Bundesfinanzhof bald Gele-

genheit haben, die beiden „Thesen“ des 
Finanzgerichts zu überprüfen. 

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 13.11.2017, 
Az. 15 K 3228/16 E; Rev. BFH Az. VI R 52/17, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 200149
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Für Unternehmer

Vorsteuerabzug: Auch im Niedrigpreissegment ist 
eine eindeutige Leistungsbeschreibung erforderlich

| Auch beim massenhaften Handel von Kleidungsstücken und von Modeschmuck 
im Niedrigpreissegment kann ein Vorsteuerabzug nur vorgenommen werden, 
wenn die Rechnung eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung der 
Leistung ermöglicht, über die abgerechnet wird. Das hat das Finanzgericht Hes-
sen in zwei Verfahren klargestellt. |

Hintergrund: Damit eine Rechnung 
zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss 
sie einige Pflichtangaben enthalten. So 
muss u. a. eine eindeutige Leistungs-
beschreibung vorhanden sein. 

◼◼ Sachverhalte

In einem der beiden Verfahren war eine 
Unternehmerin im Textilhandel tätig 
und vertrieb Damenoberbekleidung im 
Niedrigpreissegment. Die Kleidungs-
stücke wurden in großen Mengen in 
verschiedenen Standardgrößen und in 
mehreren Farben von Großhändlern 
eingekauft. Die Einkaufspreise beweg-
ten sich im unteren einstelligen EUR-
Bereich. 

Das Finanzamt versagte bei einigen 
Rechnungen den Vorsteuerabzug, weil 
eine konkrete Leistungsbeschreibung 
fehle. Die Bezeichnungen beschränk-
ten sich auf die pauschale und grobe 
Bezeichnung einer Warenklasse (z. B. 
Blusen, Jacken) und die Angabe einer 
großen Stückzahl im mindestens drei-
stelligen Bereich.

In dem zweiten Verfahren handelte die 
Unternehmerin mit Modeschmuck und 
Accessoires im Niedrigpreissegment. 
Auch hier lehnte das Finanzamt den 
Vorsteuerabzug ab, weil die bloße An-
gabe einer Gattung (z. B. Kette, Ohr-
ring, Mütze) keine handelsübliche Be-
zeichnung darstelle.

In beiden Verfahren gab das Finanzge-
richt Hessen dem Finanzamt Recht.

Was für eine ordnungsgemäße Leis-
tungsbeschreibung erforderlich ist, 
richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalls. Maßgeblich ist, dass eine 
eindeutige und leicht nachprüfbare 
Feststellung der Leistung ermöglicht 
wird – und das war hier nicht der Fall. 

Das Finanzgericht stellte insbesondere 
heraus, dass bei Waren im Niedrig-
preissegment grundsätzlich keine ge-
ringeren Anforderungen an die Leis-
tungsbeschreibung zu stellen sind. 

Die bloße Angabe einer Gattung stellt 
keine handelsübliche Bezeichnung dar. 
Die erforderliche weitergehende Um-
schreibung könnte z. B. über die Her-
stellerangaben oder über Modelltyp, 
Farbe und Größe sowie unter Bezug-
nahme auf eine Artikel- oder Chargen-
nummer erfolgen. Auch die Benennung 
von Material, ggf. Sommer- oder Win-
terware kommt in Betracht.

Beachten Sie | Das Finanzgericht Hes-
sen hat die Revision wegen grundsätzli-
cher Bedeutung zugelassen. Gegen das 
Urteil im zweiten Verfahren ist die Revi-
sion beim Bundesfinanzhof inzwischen 
anhängig.

Quelle | FG Hessen, Urteil vom 12.10.2017, Az.  
1 K 547/14, Rev. zugelassen, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 199443; FG Hessen, Urteil vom 
12.10.2017, Az. 1 K 2402/14, Rev. BFH Az. XI R 2/18, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 199442; FG Hes-
sen, PM vom 23.1.2018

Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld auch  
bei Unterbrechung  
der Ausbildung wegen 
dauerhafter Erkrankung

| Der Anspruch auf Kindergeld besteht 
nach einer aktuellen Entscheidung des 
Finanzgerichts Rheinland-Pfalz fort, 
wenn ein Kind seine Ausbildung wegen 
einer dauerhaften Erkrankung zwar 
unterbrechen muss, aber weiterhin 
ausbildungswillig ist. |

Hintergrund 

Unter gewissen Voraussetzungen kön-
nen volljährige Kinder, die das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, 
beim Kindergeld berücksichtigt wer-
den. Dies gelingt beispielsweise dann, 
wenn das Kind für einen Beruf ausge-
bildet wird. 

Entscheidung 

Im Streitfall fehlte es an Anhaltspunk-
ten für die Annahme, dass das Kind we-
gen seiner Erkrankung die Absicht auf-
gegeben hatte, seine Ausbildung nach 
der Genesung fortzusetzen. 

Beachten Sie | Dass die Dauer der Un-
terbrechung nicht absehbar war, beur-
teilte das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz als unschädlich. 

Maßgeblich ist nur, so das Finanzge-
richt, dass die Ausbildung aus krank-
heitsbedingten und damit aus objekti-
ven Gründen unterbrochen wurde. Und 
das konnte im Streitfall sowohl durch 
ein Attest einer Fachärztin für Neurolo-
gie und Psychiatrie als auch durch eine 
Bescheinigung einer Amtsärztin belegt 
werden. 

Weiterführender Hinweis

Eine Unterbrechung der Ausbildung 
während der Schutzfristen des Mutter-
schutzgesetzes ist grundsätzlich eben-
falls unschädlich. Aber: Wird die Berufs-
ausbildung zum Zweck der Betreuung 
des eigenen Kindes unterbrochen, be-
findet sich das Kind in dieser Zeit nicht in 
Berufsausbildung. 

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
20.2.2018, Az. 2 K 2487/16, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 200151; FG Rheinland-Pfalz, PM vom 
14.3.2018; BFH-Urteil vom 15.7.2003, Az. VIII R 
47/02

Für Arbeitnehmer

Steuerliche Berücksichtigung von selbst getragenen 
Kfz-Kosten bei der Dienstwagenüberlassung
| Zahlt der Arbeitnehmer für die außerdienstliche Nutzung eines Firmenwagens 
ein Nutzungsentgelt, mindert dieses den geldwerten Vorteil. Aber: Übersteigen die 
Eigenleistungen den privaten Nutzungsvorteil für die außerdienstliche Nutzung, 
führt der übersteigende Betrag weder zu negativem Arbeitslohn noch zu Wer-
bungskosten. Dies gilt sowohl bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode als auch 
bei der Ein-Prozent-Regelung. Das hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen 
Beschluss erneut klargestellt (BFH, Beschluss vom 15.1.2018, Az. VI B 77/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 200047). |
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Für alle Steuerpflichtigen

Neues aus der Rechtsprechung zur doppelten Haushaltsführung 

| Pendeln Steuerpflichtige aus beruflichen Gründen zwischen zwei Haushalten, können Sie den Fiskus an den Mehraufwen-
dungen beteiligen – allerdings nur dann, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Und hier gibt es immer wie-
der Streit mit dem Finanzamt, sodass die Gerichte entscheiden müssen. Drei interessante Urteile werden vorgestellt. |

Vorbemerkungen

Eine doppelte Haushaltsführung liegt 
vor, wenn der Steuerpflichtige außer-
halb des Orts, an dem er einen eigenen 
Hausstand unterhält, beruflich tätig ist 
und auch am Ort der beruflichen Tätig-
keit wohnt. Hierbei darf sich der Le-
bensmittelpunkt nicht am Beschäfti-
gungsort befinden.

Ein eigener Hausstand setzt voraus, 
dass der Steuerpflichtige die Wohnung 
aus eigenem Recht als Mieter/Eigentü-
mer oder aus abgeleitetem Recht als 
Ehegatte, Mitbewohner oder Le-
benspartner nutzt. Zudem muss er sich 
an den laufenden Kosten der Haus-
haltsführung finanziell beteiligen.

Als Werbungskosten abzugsfähig sind 
die notwendigen Mehraufwendungen. 
Dies sind insbesondere: 

 • Kosten der Zweitwohnung (Miete, 
Betriebskosten etc. bis maximal 
1.000 EUR im Monat),

 • Kosten für Familienheimfahrten 
(begünstigt ist eine Fahrt pro Wo-
che vom Beschäftigungsort zur 
Erstwohnung mit einer Entfer-
nungspauschale von 0,30 EUR),

 • Verpflegungsmehraufwand (Pau-
schalen für die ersten drei Monate 
nach Bezug der Zweitwohnung).

Beachten Sie | Ob in die 1.000 EUR-
Grenze auch Aufwendungen für die 
Wohnungseinrichtung einzubeziehen 
sind, ist strittig und liegt dem Bundesfi-
nanzhof zur Entscheidung vor.  

Ferner besteht ein Wahlrecht, das für 
Vielfahrer interessant sein kann: Da-
nach kann der Steuerpflichtige zwi-
schen dem Abzug der Kosten der dop-
pelten Haushaltsführung und dem Ab-
zug der Kosten für sämtliche Familien-
heimfahrten (ebenfalls mit 0,30 EUR 
pro Entfernungskilometer) wählen.

Hauptwohnung am  
Beschäftigungsort

Der Bundesfinanzhof musste entschei-
den, wann der Ort des eigenen Haus-

stands und der Beschäftigungsort aus-
einanderfallen. Ergebnis: Eine doppelte 
Haushaltsführung liegt nicht vor, wenn 
der Arbeitsplatz von der Hauptwohnung 
aus in zumutbarer Weise täglich er-
reichbar ist. Dabei kommt es (wie so 
oft) auf den Einzelfall an. 

Im Streitfall betrug die Entfernung zwi-
schen der Hauptwohnung und der Ar-
beitsstätte 36 km. Die Fahrzeit mit dem 
Pkw betrug einschließlich eines Zeitzu-
schlags wegen Staulagen zu den Haupt-
verkehrszeiten etwa 1 Stunde. Diese 
Konstellation würdigte das Finanzge-
richt Baden-Württemberg als zumut-
bar, was der Bundesfinanzhof für mög-
lich hielt und demzufolge nicht bean-
standete.  

PRAXISHINWEIS | Die Finanzver-
waltung operiert mit einer Verein-
fachungsformel, die auf der Geset-
zesbegründung zur Reisekostenre-
form (ab 2014) beruht: Von einer 
Zweitunterkunft am Ort der ersten 
Tätigkeitsstätte kann dann noch 
ausgegangen werden, wenn der 
Weg von der Zweitunterkunft zur 
ersten Tätigkeitsstätte weniger als 
die Hälfte der Entfernung der kür-
zesten Straßenverbindung zwi-
schen der Hauptwohnung und der 
Arbeitsstätte beträgt. 

Vorhalten einer Wohnung

◼◼ Sachverhalt

Eine Ärztin unterhielt eine Mietwoh-
nung in Berlin. Wegen der Geburt der 
Tochter befand sie sich in Elternzeit 
und zog zu ihrem Lebensgefährten 
nach Hannover. Während der Eltern-
zeit nahm sie eine Teilzeitstelle an. 
Geplant war, den Familienwohnsitz in 
Hannover beizubehalten und die Voll-
zeitstelle in Berlin nach der Elternzeit 
wieder aufzunehmen. Die günstige 
Wohnung kündigte sie wegen des star-
ken Wohnungsmangels nicht. Die Kos-
ten (unter Abzug der Einnahmen aus 
einer Untervermietung) setzte sie als 
Werbungskosten an, was das Finanz-
amt aber ablehnte.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
ließ dagegen den Werbungskostenab-
zug zu. Dieser ist weiter möglich, wenn 
das Vorhalten der Wohnung aus aus-
schließlich beruflichen Gründen erfolgt 
ist und denkbare andere, private Gründe 
allenfalls völlig geringfügig waren.

Beachten Sie | Letztlich entscheiden 
muss jetzt der Bundesfinanzhof, da er 
der Nichtzulassungsbeschwerde des 
Finanzamts stattgegeben hat.

Auslandsstudium

◼◼ Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige absolvierte nach 
einer vorangegangenen Ausbildung 
ein Studium. Während ihrer Auslands-
semester blieb sie an der Fachhoch-
schule eingeschrieben und besuchte 
einmal pro Monat ihre Eltern. Den Ab-
zug der Wohnungskosten und den Ver-
pflegungsmehraufwand in Bezug auf 
die Auslandsaufenthalte erkannte das 
Finanzamt nicht an, was das Finanz-
gericht Münster bestätigte.

Eine doppelte Haushaltsführung liegt 
nicht vor. Die erste Tätigkeitsstätte be-
fand sich während der Aufenthalte im 
Ausland und nicht mehr an der inländi-
schen Fachhochschule. Eine Universi-
tät ist auch bei einem Auslandssemes-
ter als erste Tätigkeitsstätte anzuse-
hen. Im Ausland befand sich auch der 
einzige eigene Hausstand, da die Be-
suchsaufenthalte in der Wohnung der 
Eltern keinen eigenen Hausstand be-
gründet haben. 

Beachten Sie | Die Revision wurde zu-
gelassen, da zur ersten Tätigkeitsstätte 
bei Bildungseinrichtungen seit der Rei-
sekostenreform noch keine höchstrich-
terliche Rechtsprechung existiert.

Quelle | 1.000 EUR-Grenze: Rev. BFH Az. VI R 
18/17; Hauptwohnung am Beschäftigungsort: 
BFH-Urteil vom 16.11.2017, Az. VI R 31/16; BMF-
Schreiben vom 24.10.2014, Az. IV C 5 - S 
2353/14/10002, Rz. 101; Vorhalten einer Woh-
nung: FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
1.6.2017, Az. 3 K 3278/14, Rev. BFH Az. VI R 1/18; 
Auslandsstudium: FG Münster, Urteil vom 
24.1.2018, Az. 7 K 1007/17 E,F, Rev. zugelassen
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Für alle Steuerpflichtigen

Nachzahlungszinsen: 
Höhe nicht zu beanstanden
| Der Bundesfinanzhof hält den für 
Nachzahlungszinsen relevanten Zins-
satz von 0,5 % pro Monat (6 % pro Jahr) 
auch unter Berücksichtigung der Ent-
wicklung des allgemeinen Zinsniveaus 
im Jahr 2013 für verfassungsgemäß. |

Hintergrund: Die Verzinsung von Steu-
ernachforderungen und -erstattungen 
beginnt 15 Monate nach Ablauf des Jah-
res, in dem die Steuer entstanden ist. 
Sie endet mit Ablauf des Tages, an dem 
die Steuerfestsetzung wirksam wird.

Die Zinssätze für kurz- und langfristige 
Einlagen und Kredite lagen in 2013 in 
einer Bandbreite von 0,15 % bis 14,70 % 
(Datenbasis: Deutsche Bundesbank). 
Obwohl der Leitzins der Europäischen 
Zentralbank bereits seit 2011 auf unter 
1 % gefallen war, konnte somit nicht da-
von ausgegangen werden, dass der ge-
setzliche Zinssatz die Bandbreite reali-
tätsnaher Referenzwerte verlassen hat.

Quelle | BFH-Urteil vom 9.11.2017, Az. III R 
10/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 199918; PM 
BFH Nr. 11 vom 27.2.2018

Für Unternehmer

Standardisierte  
Einnahmen-Überschuss-
rechnung jetzt auch  
bei Einnahmen  
unter 17.500 EUR
| Einnahmen-Überschussrechner sind 
verpflichtet, ihre Gewinnermittlung 
nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertragung an 
das Finanzamt zu übermitteln. Ab dem 
Veranlagungszeitraum 2017 ist die 
Übermittlung nur noch mit einer elek-
tronischen Authentifizierung möglich. 
Ebenfalls neu: Das Finanzamt gibt sich 
bei Betriebseinnahmen von weniger als 
17.500 EUR nicht mehr mit einer form-
losen Gewinnermittlung zufrieden. |

Auf Antrag kann das Finanzamt in Här-
tefällen auf die Übermittlung der Ein-
nahmen-Überschussrechnung nach 
amt lich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung verzichten. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 9.10.2017, Az. IV 
C 6 - S 2142/16/10001: 011, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 197508

Für Unternehmer

Ehegattenarbeitsverhältnis: Dienstwagen statt 
Minijob-Gehalt zulässig oder nicht? 

| Die Kosten für einen Dienstwagen sind auch dann als Betriebsausgaben abzieh-
bar, wenn der Pkw dem Ehegatten im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung 
(Minijob) überlassen wird. Diese Ansicht vertritt zumindest das Finanzgericht Köln. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Gewerbetreibender beschäftigte 
seine Ehefrau im Rahmen eines Mini-
jobs als Büro-, Organisations- und Ku-
rierkraft für 400 EUR monatlich. Er 
überließ seiner Frau hierfür einen Pkw, 
den sie auch privat nutzen durfte. Der 
geldwerte Vorteil der privaten Nutzung 
wurde mit 385 EUR (1 % des Bruttolis-
tenpreises) monatlich angesetzt und 
vom Arbeitslohn abgezogen.

Das Finanzamt erkannte das Arbeits-
verhältnis nicht an. Es erhöhte den Ge-
winn um die Kosten für den Pkw und 
den Lohnaufwand für die Ehefrau. Be-
gründung: Eine solche Vereinbarung 
wäre mit fremden Arbeitnehmern nicht 
geschlossen worden. Die hiergegen 
gerichtete Klage war vor dem Finanz-
gericht Köln erfolgreich. 

Zwar ist die Gestaltung, so das Finanz-
gericht, bei einem Minijob ungewöhn-
lich. Doch der Inhalt und die Durchfüh-
rung des Vertrags entsprechen noch 
dem, was auch fremde Dritte vereinba-
ren würden. Insbesondere kann nicht 
festgestellt werden, dass Dienstwagen 
nur Vollzeitbeschäftigten oder Füh-
rungspersonal auch zur privaten Nut-
zung überlassen werden.

Anmerkungen

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass 
Finanzämter bei Ehegatten-Arbeits-
verhältnissen ganz genau hinschauen. 

Denn während Vertragsgestaltungen 
zwischen fremden Dritten von Interes-
sengegensätzen geprägt sind, fehlen 
diese bei Verträgen zwischen nahen 
Angehörigen. Somit steht zumindest 
die Vermutung im Raum, dass die Ver-
einbarung nur aus Steuerersparnis-
gründen geschlossen wurde. 

PRAXISHINWEIS | Demzufolge soll-
ten etwaige Verträge aus Beweisgrün-
den schriftlich abgeschlossen werden. 
Da die Vereinbarungen einem Fremd-
vergleich standhalten müssen, sollten 
Leistung und Gegenleistung eindeutig 
geregelt werden. 

Das vor dem Finanzgericht Köln unterle-
gene Finanzamt hat Revision eingelegt 
– und Erfolgsaussichten dürften durch-
aus bestehen. Denn Ende 2017 hat der 
Bundesfinanzhof in einem Beschluss 
folgende Ansicht vertreten: Ein Arbeit-
geber würde einem familienfremden ge-
ringfügig Beschäftigten regelmäßig kein 
Fahrzeug überlassen, da dieser durch 
eine umfangreiche Privatnutzung des 
Pkw die Vergütung für die Arbeitsleis-
tung in erhebliche – und für den Arbeit-
geber unkalkulierbare – Höhen steigern 
könnte. Bleibt abzuwarten, wie der Bun-
desfinanzhof jetzt entscheiden wird.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 27.9.2017, Az. 3 K 
2547/16, Rev. BFH Az. X R 44/17, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 200196; FG Köln, PM vom 
15.3.2018; BFH, Beschluss vom 21.12.2017, Az. 
III B 27/17

Für Unternehmer

Merkblatt der Oberfinanzdirektion Karlsruhe  
zur „Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuchführung“

| Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat ein achtseitiges Merkblatt (Stand: 
22.2.2018) herausgegeben, das helfen soll, Fehler bei der Kassenbuchführung zu 
vermeiden. |

Das Merkblatt nimmt u. a. zu folgenden 
Punkten Stellung:

 • Einsatz von offenen Ladenkassen 
und von elektronischen Registrier-
kassen,

 • Kassen-Nachschau, 

 • Grundsatz der Einzelaufzeich-
nungspflicht. 

Beachten Sie | Das Merkblatt kann 
unter www.iww.de/s520 heruntergela-
den werden.
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Für Unternehmer

Vorsteuervergütungs-
verfahren: Anträge bis 
30.9.2018 zu stellen

| Wurden Unternehmer in 2017 im EU-
Ausland mit ausländischer Umsatz-
steuer belastet und möchten sie diese 
erstattet haben, muss der Antrag bis 
zum 30.9.2018 in elektronischer Form 
beim Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) eingehen. |

Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inlän-
dischen Unternehmern unter bestimm-
ten Voraussetzungen die dort gezahlte 
Umsatzsteuer. Ist der Unternehmer im 
Ausland für umsatz steuerliche Zwecke 
nicht registriert, kann er die Vorsteuer-
beträge durch das Vorsteuervergü-
tungsverfahren geltend machen. Die 
Anträge sind elektronisch über das On-
line-Portal des BZSt einzureichen. Das 
BZSt prüft, ob der Antragsteller zum 
Vorsteuerabzug berechtigt ist und ent-
scheidet dann über die Weiterleitung des 
Antrags an den Erstattungsstaat. 

PRAXISHINWEIS | Ob sich der admi-
nistrative Aufwand lohnt, hängt sicher-
lich primär von der Höhe der gezahlten 
Vorsteuern ab. Weitere Einzelheiten 
erfahren Sie unter www.iww.de/sl1642.

Für Personengesellschaften

Günstige Rechtsprechung zur Schuldenzuordnung 
bei der Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern 

| Bei der unentgeltlichen Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern dürfen Verbind-
lichkeiten, die im Zusammenhang mit der Finanzierung des Wirtschaftsguts stehen, 
nicht mit übertragen werden, da ansonsten die Unentgeltlichkeit gefährdet wird. Der 
Bundesfinanzhof hat nun den Weg dafür geebnet, Verbindlichkeiten bei der Übertra-
gung von Wirtschaftsgütern im betrieblichen Bereich zurück zu behalten. |

◼◼ Beispiel

Der alleinige Kommanditist L überließ 
ein Grundstück unentgeltlich an die 
GmbH & Co. KG 1 (KG 1). Das Grund-
stück wurde durch ein Bankdarlehen 
fremdfinanziert. Grundstück und Dar-
lehensverbindlichkeit ordnete L seinem 
Sonderbetriebsvermögen bei der KG 1 
zu. Den Zinsaufwand machte er als 
Sonderbetriebsausgaben geltend.

Mit Wirkung zum 1.11.17 übertrug L 
das Grundstück unentgeltlich in das 
Gesamthandsvermögen der GmbH & 
Co. KG 2 (KG 2) unter Zurückbehaltung 
der Verbindlichkeit. An der KG 2 war L 
zu 70 % beteiligt.

Frage: Ist die Verbindlichkeit weiter in 
vollem Umfang betrieblich veranlasst 
und im Sonderbetriebsvermögen des L 
bei der KG 2 zu erfassen oder liegt nur 
in Höhe der Beteiligungsquote (70 %) 
eine betriebliche Veranlassung vor?

Hintergrund: Zum Betriebsvermögen 
einer Personengesellschaft gehört in 
steuerlicher Hinsicht auch das Sonder-
betriebsvermögen der Gesellschafter. 
Das Sonderbetriebsvermögen umfasst 
Wirtschaftsgüter, die dem Mitunterneh-
mer zuzurechnen sind, aber dem Be-
trieb der Personengesellschaft dienen.

Die Darlehensverbindlichkeit ist wegen 
der Zurückbehaltung der Verbindlich-
keit in vollem Umfang dem Sonderbe-
triebsvermögen des L bei der KG 2 zu-
zuordnen. Der Zinsaufwand ist dement-

sprechend in voller Höhe als Sonderbe-
triebsaufwand zu berücksichtigen. 

Ein betrieblicher Zurechnungs- bzw. 
Veranlassungszusammenhang des 
Darlehens liegt auch nach der Übertra-
gung des Grundstücks vor. L hat das 
Grundstück aus dem Sonderbetriebs-
vermögen der KG 1 entnommen und in 
das Gesamthandsvermögen der KG 2 
eingelegt. Der betriebliche Zusammen-
hang der Darlehensverbindlichkeit wird 
hierdurch nicht gelöst. 

PRAXISHINWEIS | Hätte die KG 2 die 
Verbindlichkeit demgegenüber in das 
Gesamthandsvermögen übernommen, 
wäre von einem – für die Buchwertfort-
führung – schädlichen Entgelt auszu-
gehen gewesen. Nach der Verwal-
tungsmeinung käme es dann zur antei-
ligen Aufdeckung der im Grundstück 
enthaltenen stillen Reserven anhand 
des Verhältnisses der Schuldübernah-
me zum gemeinen Wert des Grund-
stücks (strenge Trennungstheorie).

Die Frage der Anwendung der stren-
gen oder der modifizierten (= Gewinn-
realisierung nur, soweit die Gegenleis-
tung über dem Buchwert liegt) Tren-
nungstheorie liegt derzeit dem Großen 
Senat des Bundesfinanzhofs zur Ent-
scheidung vor.

Quelle | BFH, Beschluss vom 27.4.2017, Az. IV 
B 53/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 194773; 
BMF-Schreiben vom 8.12.2011, Az. IV C 6 - S 
2241/10/10002, Rz. 15; Rev. BFH Az. GrS 1/16

Für alle Steuerpflichtigen

Handwerkerleistungen: 
Keine Steuerermäßigung 
bei Neubaumaßnahmen

| Für Handwerkerleistungen gibt es nur 
dann eine Steuerermäßigung (20 % der 
Lohnkosten, maximal 1.200 EUR), wenn 
sie im räumlichen Bereich eines vorhan-
denen Haushalts erbracht werden. Da-
mit sind Leistungen nicht begünstigt, die 
die Errichtung eines Neubaus betreffen 
(z. B. erstmalige Anbringung eines Au-
ßenputzes an einen Neubau, erstmalige 
Pflasterung einer Einfahrt). |

Beachten Sie | Gegen die Entschei-
dung des Finanzgerichts Berlin-Bran-
denburg ist die Revision anhängig. So-
mit hat der Bundesfinanzhof Gelegen-
heit, Neubaumaßnahmen von begüns-
tigten Maßnahmen abzugrenzen. 

Quelle | FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
7.11.2017, Az. 6 K 6199/16, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 199205, Rev. BFH Az. VI R 53/17

Für Arbeitnehmer

Allein die Überlassung des Dienstwagens zur  
Privatnutzung führt zu einem geldwerten Vorteil

| Die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung eines Dienstwagens durch den 
Arbeitgeber an den Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung führt zu einem lohn-
steuerlichen Vorteil. Das gilt unabhängig davon, ob und in welchem Umfang der 
Arbeitnehmer den betrieblichen Pkw tatsächlich privat nutzt. Diese aktuelle Ent-
scheidung des Finanzgerichts Hamburg (Urteil vom 20.10.2017, Az. 2 K 4/17, Abruf-
Nr. 198636) entspricht der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. |
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Für alle Steuerpflichtigen

Kryptowährung Bitcoin: So werden Gewinne und 
Verluste einkommensteuerlich behandelt 

| Die Kryptowährung Bitcoin ist derzeit „in aller Munde“. Die Finanzbehörde Ham-
burg hat nun zur ertragsteuerlichen Behandlung des Handels mit Bitcoins auf der 
privaten Vermögensebene Stellung bezogen. Auch die Bundesregierung hat einige 
Klarstellungen getroffen. |

Hintergrund

Bitcoins sind keine physisch gedruckte 
Währung, sondern ein digitales Zah-
lungsmittel, welches elektronisch ge-
schaffen wird (sogenanntes Mining). 
Die virtuelle Währung Bitcoin unterliegt 
nicht der Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht und 
ist kein gesetzliches Zahlungsmittel.

Bitcoins sind eine hoch spekulative An-
lageform, die starken Kursschwankun-
gen unterliegt. Der Kurs richtet sich 
allein nach Angebot und Nachfrage. Da-
her stellen Bitcoins auch Spekulations-
objekte dar. Bei einem Kurssturz dro-
hen hohe finanzielle Verluste.

Gewerbliche Einkünfte

Werden Kryptowährungen im Rahmen 
einer gewerblichen Tätigkeit mit Ge-
winnerzielungsabsicht angeschafft oder 
hergestellt, sind Gewinne aus der Veräu-
ßerung oder dem Tausch der Kryp-
towährung als Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb zu erfassen.

Beachten Sie | Die Aufwendungen für 
das Mining der Kryptowährungen sind 
als Betriebsausgaben abzugsfähig.

Erwerb und Veräußerung  
im Privatvermögen

Der Gewinn oder Verlust aus der Veräu-
ßerung von Bitcoins im Privatvermögen 
führt zu sonstigen Einkünften aus priva-
ten Veräußerungsgeschäften, wenn fol-
gende Voraussetzungen erfüllt sind:

 • Der Erwerb und der Verkauf fanden 
innerhalb eines Jahres statt.

 • Die Bitcoins wurden nicht selbst 
generiert, weil es dann am „Er-
werb“ fehlt.

PRAXISHINWEISE | Gewinne bleiben 
steuerfrei, wenn der aus den privaten 
Veräußerungsgeschäften erzielte Ge-
samtgewinn im Kalenderjahr weniger 
als 600 EUR betragen hat.

Verluste sind nur mit Gewinnen aus 
anderen privaten Veräußerungsge-
schäften zu verrechnen. Eine Saldie-
rung mit positiven Einkünften aus an-
deren Einkunftsarten (z. B. Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung) ist 
unzulässig.

Selbst generierte Bitcoins  
im Privatvermögen

Wie zuvor dargestellt, handelt es sich bei 
selbst generierten Bitcoins um kein pri-
vates Veräußerungsgeschäft, weil es an 
einem Erwerb fehlt.

Die Bundesregierung hat jedoch auf An-
frage klargestellt, dass hier sonstige 
Einkünfte nach § 22 Nr. 3 Einkommen-
steuergesetz vorliegen können, wenn 
Bitcoins nur gelegentlich generiert wer-
den. Solche Einkünfte sind bis zu einem 
Betrag von 255,99 EUR im Jahr steuer-
frei (Freigrenze). 

Hingabe von Bitcoins  
als Zahlungsmittel

Sofern erworbene Bitcoins als Zah-
lungsmittel eingesetzt werden, gilt die-
ses als Veräußerung der Bitcoins und 
führt – bei Einhaltung der Jahresfrist – 
ebenfalls zu sonstigen Einkünften aus 
privaten Veräußerungsgeschäften. 

Bei der Ermittlung des Gewinns sind 
die Anschaffungskosten von dem Ver-
äußerungspreis (= Wert der erhaltenen 
Ware oder Dienstleistung) abzuziehen.

Hinsichtlich der Anschaffungskosten 
findet die Fifo-Methode (first in, first 
out) Anwendung, wenn Bitcoins in meh-
reren Tranchen erworben wurden. Da-
durch wird unterstellt, dass die zuerst 
angeschafften Bitcoins zuerst veräu-
ßert wurden.

Quelle | Finanzbehörde Hamburg, Erlass 
vom 11.12.2017, Az. S 2256-2017/003-52, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 199500; Deutscher 
Bundestag: BT-Drs. 19/370 vom 5.1.2018 

Für Arbeitgeber

Neues Schreiben  
der Finanzverwaltung 
zur Anrufungsauskunft

| Das Bundesfinanzministerium hat 
sein Schreiben zur Anrufungsauskunft 
jüngst neu gefasst. Die Anrufungsaus-
kunft ist für Arbeitgeber ein probates 
Mittel, um bei Zweifeln an Art und Um-
fang lohnsteuerpflichtiger Zuwendun-
gen vom Finanzamt eine verbindliche 
Auskunft zu erhalten. Aber nicht nur 
Arbeitgeber können einen Antrag stel-
len, sondern auch Arbeitnehmer. |

Wichtige Punkte im Überblick:

 • Gegenstand einer Anrufungsaus-
kunft kann jede Frage sein, ob und 
inwieweit die Vorschriften der 
Lohnsteuer im konkreten Fall an-
zuwenden sind. Im Auskunftsan-
trag sind konkrete Rechtsfragen 
darzulegen, die für den Einzelfall 
von Bedeutung sind.

 • Im Gegensatz zu einer verbindli-
chen Auskunft entstehen bei Ein-
holung einer Anrufungsauskunft 
keine Gebühren.

 • Für den Antrag ist keine bestimmte 
Form vorgeschrieben. Die Anru-
fungsauskunft soll schriftlich erteilt 
werden. Wird sie abgelehnt oder 
abweichend vom Antrag erteilt, hat 
die Auskunft oder die Ablehnung 
schriftlich zu erfolgen. 

 • Für die Erteilung der Anrufungs-
auskunft ist das Betriebsstättenfi-
nanzamt zuständig. Eine Befris-
tung ist zulässig. 

PRAXISHINWEIS | Der Inhalt einer 
Anrufungsauskunft ist lediglich für 
das Lohnsteuer-Abzugsverfahren bin-
dend. Die Bindungswirkung erstreckt 
sich – unabhängig davon, ob sie dem 
Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer 
erteilt wurde – nicht auf das Veranla-
gungsverfahren. Daher kann das 
Wohnsitzfinanzamt bei der Einkom-
mensteuerveranlagung des Arbeit-
nehmers einen anderen Rechtsstand-
punkt als das Betriebsstättenfinanz-
amt einnehmen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 12.12.2017, Az. 
IV C 5 - S 2388/14/10001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 198321
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Für alle Steuerpflichtigen

Einkommensteuererklärung 2017: Zwei interessante 
Neuerungen im Mantelbogen

| In den nächsten Wochen und Monaten steht die Erstellung der Einkommensteuer-
erklärungen für das Jahr 2017 auf dem Programm. Wie in jedem Jahr haben sich in 
den Vordrucken Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben. Ein Blick in den 
Mantelbogen (ESt 1 A 2017) zeigt hier insbesondere zwei interessante Neuerungen. |

Ergänzende Angaben  
zur Steuererklärung

Sind über die Angaben in der Steuerer-
klärung hinaus weitere oder abwei-
chende Angaben bzw. Sachverhalte zu 
berücksichtigen, ist in der Zeile 98 eine 
„1“ einzutragen. In einer beizufügenden 
Anlage sind dann die Sachverhalte zu 
erläutern, die nicht erklärt werden kön-
nen, weil es dafür in der Steuererklä-
rung kein Feld gibt. Gleiches gilt, wenn 
bei den in der Steuererklärung erfassten 
Angaben bewusst eine Rechtsauffas-
sung zugrunde gelegt wird, die von der 
Ansicht der Finanzverwaltung abweicht.

Hintergrund für diese neue Zeile ist das 
Gesetz zur Modernisierung des Besteu-
erungsverfahrens. Danach führen Ein-
tragungen in dem qualifizierten Frei-
textfeld (Zeile 98) dazu, dass der Fall aus 
der vollautomatisierten Bearbeitung 
ausgesteuert und durch einen Amtsträ-
ger des Finanzamts bearbeitet wird. 

Beachten Sie | Erfolgt keine Eintra-
gung, heißt dies allerdings nicht zwin-

gend, dass die Fälle automatisch ver-
anlagt werden. Es kommt auf den Ein-
zelfall an. 

Antrag auf Festsetzung der  
Arbeitnehmer-Sparzulage

Für zulagebegünstigte vermögens-
wirksame Leistungen setzt das Finanz-
amt nach Ablauf des Kalenderjahres 
auf Antrag eine Arbeitnehmer-Sparzu-
lage fest. Dieser Antrag ist mit dem Ein-
trag einer „1“ in die Zeile 91 des Man-
telbogens zur Einkommensteuererklä-
rung zu stellen. 

Beachten Sie | Die notwendigen Daten 
(elektronische Vermögensbildungsbe-
scheinigung) werden von den Anbietern 
elektronisch an das Finanzamt über-
mittelt. Die bisherige Anlage VL wird ab 
2017 nicht mehr ausgestellt.

Quelle | BMF-Schreiben vom 16.12.2016, Az. 
IV C 5 – S 2439/16/10001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 190888; Gesetz zur Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens (BGBl I 2016,  
S. 1679); Anleitung zur Einkommensteuerer-
klärung 2017

Für Vermieter

Abzug nachträglicher 
Schuldzinsen: Es kommt 
auf die Verwendung des  
Verkaufserlöses an

| Wird eine fremdfinanzierte Mietim-
mobilie veräußert, können nachträgli-
che Schuldzinsen unter bestimmten 
Voraussetzungen weiterhin als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung steuer-
mindernd berücksichtigt werden. Dabei 
kommt es entscheidend darauf an, was 
mit dem Veräußerungserlös geschieht. 
Das hat der Bundesfinanzhof erneut 
klargestellt. |

Wird kein neues Objekt und auch keine 
anderweitige Einkunftsquelle ange-
schafft, kommt es für einen etwaigen 
Werbungskostenabzug darauf an, ob 
der Verkaufserlös ausreicht, um das 
Darlehen abzulösen:

 • Reicht der Erlös aus, endet der 
wirtschaftliche Zusammenhang mit 
der Einkunftsart Vermietung und 
Verpachtung – und zwar unabhän-
gig davon, ob der Steuerpflichtige 
das Darlehen tatsächlich ablöst, 
oder ob er den Veräußerungserlös 
anderweitig (privat) verwendet und 
das Darlehen bestehen lässt.

 • Reicht der Verkaufserlös aber nicht 
aus, um das Darlehen abzulösen, 
bleibt der nicht ablösbare Teil des 
(fortgeführten) Anschaffungsdarle-
hens im Zusammenhang mit den 
Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung. Das heißt: Schuldzin-
sen können insoweit weiter als 
(nachträgliche) Werbungskosten 
abgezogen werden.

Schafft der Steuerpflichtige mit dem 
Verkaufserlös eine neue Einkunfts-
quelle – etwa eine Mietimmobilie – an, 
besteht der Zusammenhang (ggf. antei-
lig in Höhe des verwendeten Erlöses) 
am neuen Objekt fort. 

Beachten Sie | Die (angebliche) Rein-
vestitionsabsicht des Veräußerungser-
löses in ein noch zu erwerbendes Ver-
mietungsobjekt reicht allerdings nicht 
aus, um den Fortgang des Schuldzin-
senabzugs zu erreichen. 

Quelle | BFH-Urteil vom 6.12.2017, Az. IX R 
4/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200048

Für Arbeitgeber

Steuerfreie Überlassung von PC, Handy & Co. nur 
bei Zurechnung der Gegenstände beim Arbeitgeber
| Die private Nutzung betrieblicher Telekommunikationsgeräte (z. B. PC, Tablet) 
durch den Arbeitnehmer ist lohnsteuerfrei. Dies gilt nach einer Entscheidung des 
Finanzgerichts Sachsen bei geleasten Geräten aber dann nicht, wenn sie nach den 
Grundsätzen zur Zurechnung von Leasinggegenständen nicht dem Arbeitgeber, 
sondern den Arbeitnehmern wirtschaftlich zuzurechnen sind. |

◼◼ Sachverhalt

Der Vertrag sah vor, dass der Arbeitge-
ber die Leasingraten vom Gehalt einbe-
hält, er dem Mitarbeiter die Gewährleis-
tungsansprüche überträgt und dieser 
das Gerät am Ende der 24-monatigen 
Leasingzeit zu einem Preis von 3 % des 
Nettoanschaffungswerts kaufen kann. 

Bei dieser Konstellation ist – so das Fi-
nanzgericht – das Telekommunikations-
gerät während der Grundmietzeit dem 

Mitarbeiter wirtschaftlich zuzurechnen. 
Der Arbeitgeber kann das Gerät also gar 
nicht lohnsteuerfrei überlassen. 

PRAXISHINWEIS | Etwaige Leasing-
verträge sollten so gefasst werden, dass 
die Geräte dem Arbeitgeber wirtschaft-
lich zuzurechnen sind. Bei Zweifeln soll-
ten Arbeitgeber eine Anrufungsaus-
kunft beim Finanzamt einholen.

Quelle | FG Sachsen, Urteil vom 2.11.2017, Az.  
8 K 870/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 199546



– 10 – Im Mai 2018

Für Unternehmer

Buchführung: Keine Pflicht zur Vergabe lückenlos 
fortlaufender Rechnungsnummern

| Nur weil ein Unternehmer keine lückenlos fortlaufenden Rechnungsnummern 
verwendet, ist das Finanzamt nicht zu einer Gewinnerhöhung mittels Schätzung be-
rechtigt. Dies hat das Finanzgericht Köln für den Fall der Gewinnermittlung durch 
Einnahmen-Überschussrechnung entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte auf seinen 
elektronischen Rechnungen aus-
schließlich Buchungsnummern ver-
wendet, die computergesteuert durch 
eine Kombination aus Veranstaltungs-
nummer, Geburtsdatum des Kunden 
und Rechnungsdatum erzeugt wur-
den. Damit wurde jede Buchungs-
nummer zwar nur einmalig vergeben, 
diese bauten aber nicht numerisch 
aufeinander auf. 

Nach einer Betriebsprüfung vertrat 
das Finanzamt die Ansicht, dass dies 
ein schwerwiegender Mangel der 
Buchführung sei und nahm für jedes 
Streitjahr eine Gewinnerhöhung durch 
einen (Un-)Sicherheitszuschlag von je-
weils 4.000 EUR vor. Begründung: Auch 
bei der Einnahmen-Überschussrech-
nung setze das Gesetz eine Einzelauf-
zeichnung der Einnahmen voraus. Um 
die Vollständigkeit kontrollieren zu 
können, sehe der Einzelaufzeichnungs-
grundsatz die Vergabe einer (fortlau-
fenden) Rechnungsnummer vor. Dies 
sah das Finanzgericht Köln anders.

Aus den umsatzsteuerlichen Vorschrif-
ten und der Abgabenordnung ergibt 
sich nach Ansicht des Finanzgerichts 
auch für Einnahmen-Überschussrech-
ner die Pflicht, Aufzeichnungen einzeln, 
vollständig, richtig, zeitgerecht und ge-
ordnet vorzunehmen. Eine gesetzlich 
konkretisierte Pflicht zur Vergabe einer 
(z. B. numerisch) fortlaufenden lücken-
losen Rechnungsnummer resultiert da-
raus aber nicht.

Beachten Sie |  Zwar verlangt § 14 des 
Umsatzsteuergesetzes die Angabe einer 
fortlaufenden Nummer mit einer oder 
mehreren Zahlenreihen, die zur Identifi-
zierung der Rechnung einmalig verge-
ben wird. Diese Vorschrift steht nach 
Überzeugung des Finanzgerichts Köln 
aber systematisch im Zusammenhang 
mit dem Vorsteuerabzug. Sie dient nur 
dem Zweck, die Korrespondenz von 
Umsatzsteuerschuld des Leistenden 
und Vorsteuerabzug des Leistungs-
empfängers prüfen zu können.

Wenn die Rechtsprechung bei konkret 
aufgefunden Lücken – und Vorliegen 
weiterer Anhaltspunkte für eine unvoll-
ständige Erfassung – Zuschätzungen zu-
lässt, sind diese Fälle anders gelagert. 
Denn es ist ein Unterschied, ob ein Steu-
erpflichtiger ein System benutzt, in dem 
bei zutreffender Vergabe von Rech-
nungsnummern eine lückenlose Abfolge 
von Nummern ersichtlich sein müsste. 
Wenn jedoch – wie im Streitfall – sys-
tembedingt gar keine lückenlose Erfas-
sung erfolgt, kann auch keine Lücken-
haftigkeit festgestellt werden.

Beachten Sie | Da höchstrichterlich 
nicht hinreichend geklärt ist, ob (bei 
Einnahmen-Überschussrechnung) eine 
Pflicht zur Vergabe numerisch fortlau-
fender Rechnungsnummern besteht, 
wurde die Revision zugelassen, die 
aber leider nicht eingelegt wurde.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 7.12.2017, Az. 15 
K 1122/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 199041 

Für alle Steuerpflichtigen

Vereine: Steuererklärungen nur noch elektronisch

| Vereine, also steuerbefreite Körperschaften, haben ihre Steuererklärungen ab dem 
Veranlagungszeitraum 2017 grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertragung elektronisch abzugeben. Die Abgabe von Steuer-
erklärungen auf Papiervordrucken ist nur noch in bestimmten Härtefällen zulässig. |

Auch die einzureichenden Erklärungen 
haben sich geändert. Es ist je nach 
Rechtsform eine „Körperschaftsteuerer-
klärung (Vordruck KSt 1)“ in Verbindung 

mit einer „Anlage Gem“ und gegebenen-
falls weiteren Anlagen einzureichen. 

Quelle | Ministerium der Finanzen des Lan-
des Brandenburg, PM 4/2018 vom 22.1.2018

Für alle Steuerpflichtigen

Betreutes Wohnen  
wegen Demenz als  
außergewöhnliche  
Belastung

| Auch im Alter häufig auftretende 
Krankheiten wie Demenz können eine 
krankheitsbedingte Unterbringung 
und damit einen Abzug der Kosten als 
außergewöhnliche Belastung rechtfer-
tigen. Dies gilt selbst dann, wenn eine 
ständige Pflegebedürftigkeit (noch) 
nicht gegeben ist. Dies hat das Finanz-
gericht Niedersachsen entschieden. |

◼◼ Sachverhalt

Eine Erbengemeinschaft wollte die 
Kosten der Unterbringung des an De-
menz erkrankten und bei Beginn des 
Klageverfahrens bereits verstorbenen 
Erblassers in einer Seniorenanlage als 
außergewöhnliche Belastung abzie-
hen. Das Finanzamt spielte jedoch 
nicht mit. Da keine Pflegeleistungen in 
Anspruch genommen wurden, ging es 
von – nicht ausreichenden – altersbe-
dingten Erkrankungen aus. Zudem 
lasse sich ein adäquater Zusammen-
hang zwischen der Unterbringung und 
dem Krankheitsbild nicht feststellen. 

Beachten Sie | Die Abgrenzung zwi-
schen (nur) altersbedingter und krank-
heitsbedingter Unterbringung ist oft 
schwierig. Dies gilt vor allem dann, wenn 
es sich nicht um ein klassisches Pflege-
heim handelt, sondern um eine Wohn-
anlage für betreutes Wohnen, in der 
auch noch ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglicht werden soll. Das Finanzge-
richt hat aber klargestellt, dass auch 
eine solche Unterbringung mit der Hei-
lung oder Linderung bestimmter Krank-
heiten wie einer Demenz in einem ad-
äquaten Zusammenhang stehen kann. 

PRAXISHINWEIS | Schon vor der Un-
terbringung sollte ein (fach-)ärztliches 
Attest eingeholt werden, wonach eine 
Unterbringung krankheitsbedingt er-
forderlich ist. Noch nicht abschließend 
geklärt und vom Bundesfinanzhof in 
2010 ausdrücklich offengelassen ist die 
Frage, wie bei einer bereits erfolgten 
altersbedingten Unterbringung zu ver-
fahren ist, wenn Krankheiten und Pfle-
gebedürftigkeit später hinzutreten.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
20.9.2017, Az. 9 K 257/16, rkr., unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 199392; BFH-Urteil vom 15.4.2010, Az. 
VI R 51/09
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Für alle Steuerpflichtigen

Neue Rechtsprechung 
zum Ausbildungsende  
im Kindergeldrecht

| Für Eltern endet der Anspruch auf 
Kindergeld nicht bereits mit der Be-
kanntgabe des Ergebnisses einer Ab-
schlussprüfung, sondern erst mit dem 
späteren Ablauf der gesetzlich festge-
legten Ausbildungszeit. Das hat der 
Bundesfinanzhof klargestellt. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte der Ausbildungs-
vertrag zur staatlich anerkannten 
Heilerziehungspflegerin eine Laufzeit 
vom 1.9.2012 bis zum 31.8.2015. Die 
Tochter bestand die Abschlussprüfung 
im Juli 2015; in diesem Monat wurden 
ihr die Prüfungsnoten mitgeteilt. 

Die Familienkasse hob die Festset-
zung des Kindergelds ab August 2015 
auf. Dabei verwies sie auf die Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs, 
wonach eine Ausbildung spätestens 
mit der Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses endet, sodass es nicht auf 
das Ende der Ausbildungszeit an-
kommt. Dieser Auffassung wider-
sprachen jedoch sowohl das Finanz-
gericht Baden-Württemberg als auch 
der Bundesfinanzhof.

In den bislang entschiedenen Fällen 
war die Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses der späteste in Betracht 
kommende Zeitpunkt des Ausbildungs-
verhältnisses. Hiervon unterscheidet 
sich der Streitfall, weil hier das Ausbil-
dungsende durch eine eigene Rechts-
vorschrift geregelt ist. 

Nach § 2 Abs. 2 S. 1 der Heilerziehungs-
pflegeverordnung des Landes Baden-
Württemberg dauert die Fachschulaus-
bildung zur Heilerziehungspflegerin 
drei Jahre. § 21 Abs. 2 des Berufsbil-
dungsgesetzes, wonach eine Berufs-
ausbildung vor Ablauf der Ausbildungs-
zeit mit der Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses endet, war nicht an-
zuwenden, da die Ausbildung an einer 
dem Landesrecht unterstehenden be-
rufsbildenden Schule absolviert wurde. 
Damit endete die Berufsausbildung 
nicht im Juli 2015, sondern erst mit Ab-
lauf des Folgemonats.

Quelle |  BFH-Urteil vom 14.9.2017, Az. III R 
19/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 198758

Für Vermieter

Schuldzinsen bei Ablösung eines der Vermietung 
 dienenden Fremdwährungsdarlehens

| Erleidet ein Steuerpflichtiger bei der Umschuldung eines zum Erwerb einer 
selbstgenutzten Wohnung aufgenommenen Fremdwährungsdarlehens einen Ver-
lust, sind Schuldzinsen bei einer späteren Vermietung nur für den Darlehensteil 
abziehbar, der den ursprünglichen Anschaffungskosten der Wohnung entspricht. 
So lautet eine wenig erfreuliche Entscheidung des Finanzgerichts Münster.  |

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte zwei Eigen-
tumswohnungen erworben, diese zu-
nächst selbstgenutzt und später ver-
mietet. Die Anschaffungskosten finan-
zierte er ab dem Erwerb der zweiten 
Wohnung über ein Fremdwährungs-
darlehen (Gegenwert ca. 105.000 EUR). 
Wegen negativer Wechselkursentwick-
lung schuldete er das Darlehen in ein 
EUR-Darlehen (139.000 EUR) um. Das 
Finanzgericht entschied, dass die auf 
den Differenzbetrag von 34.000 EUR 
entfallenden Schuldzinsen nicht als 
Werbungskosten abziehbar sind. Denn 
insoweit besteht kein wirtschaftlicher 
Zusammenhang mit der Einkunftsart 
Vermietung und Verpachtung.

Bereits 2016 hatte der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass sich die Verschlech-
terung der Vermögenssituation infolge 
der Realisierung eines Währungsver-
lusts als Vermögensverlust im Privat-
bereich darstellt. Dass der Bundesfi-
nanzhof im jetzt gegen die Entschei-
dung des Finanzgerichts Münster an-
hängigen Revisionsverfahren von sei-
ner Linie abrückt, Kursverluste bei 
Fremdwährungsdarlehen bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpach-
tung grundsätzlich nicht zum Abzug 
zuzulassen, muss bezweifelt werden.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 26.9.2017, Az. 
12 K 1832/16 E, Rev. BFH Az. IX R 36/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 199364; BFH, Be-
schluss vom 4.3.2016, Az. IX B 85/15

Für GmbH-Gesellschafter

Folgen überhöhter Zahlungen einer GmbH an  
eine dem Gesellschafter nahestehende Person
| Zahlt eine GmbH unter Mitwirkung des Gesellschafters einen überhöhten Mietzins 
oder Kaufpreis an eine dem Gesellschafter nahestehende Person, ist dies keine 
Schenkung der GmbH an die nahestehende Person. Dies hat der Bundesfinanzhof in 
gleich drei Urteilen entschieden. |

◼◼ Sachverhalte

Fall 1 und 2: Eine nahestehende Per-
son des Gesellschafters vermietete 
Gegenstände und Grundstücke an eine 
GmbH zu überhöhten Preisen. Die Ge-
sellschafter hatten die Mietverträge 
unterschrieben bzw. bei der Unter-
zeichnung mitgewirkt.

Fall 3: A war Gesellschafter der A-
GmbH, die wiederum alleinige Gesell-
schafterin der B-GmbH war. Der Bru-
der des A, der den Kaufpreis bestimmt 
hatte, verkaufte Aktien an die B-GmbH 
zu einem überhöhten Preis.

Infolge der überhöhten Entgelte setz-
ten die Finanzämter verdeckte Gewinn-
ausschüttungen der GmbHs an ihre 
Gesellschafter an. Zudem behandelten 
sie die Zahlungen als gemischte freige-
bige Zuwendungen der Kapitalgesell-
schaften an die nahestehenden Perso-
nen und setzten Schenkungsteuer fest.

Aufgrund seiner geänderten Beurtei-
lung ist der Bundesfinanzhof dieser 
Handhabung nicht gefolgt: Die Zahlung 
überhöhter Entgelte durch eine GmbH 
an eine dem Gesellschafter naheste-
hende Person ist keine gemischte frei-
gebige Zuwendung der GmbH an die 
nahestehende Person, wenn der Gesell-
schafter beim Abschluss der Vereinba-
rung mitgewirkt hat. 

PRAXISHINWEIS | Der Bundesfinanz-
hof deutete aber an, dass eine Schen-
kung des Gesellschafters an die ihm 
nahestehende Person vorliegen kann. 
Da dies aber nicht zu entscheiden war, 
bleibt die nähere Konkretisierung der 
weiteren Rechtsprechung vorbehalten. 

Quelle | BFH-Urteile vom 13.9.2017, Az. II R 
54/15, Az. II R 32/16, Az. II R 42/16, unter www.
iww.de, Abruf-Nrn. 199080, 199078, 199081
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Europäische Datenschutzverordnung stellt  
Unternehmen vor neue Herausforderungen

| Ab dem 25.5.2018 gelten neue Datenschutzbestimmungen, die grundsätzlich alle 
Unternehmen betreffen und in bestimmten Bereichen weitreichende Anpassungen 
erforderlich machen. Auslöser dafür ist die Europäische Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO). |

Bereits am 25.5.2016 ist die DS-GVO in 
Kraft getreten. Nach einer Übergangs-
zeit von zwei Jahren gilt sie ab dem 
25.5.2018. Betroffen sind alle europä-
ischen Unternehmen, die personenbe-
zogene Daten erfassen und verarbeiten.

Die DS-GVO enthält Vorschriften zum 
Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und schützt die Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher Personen, 
insbesondere deren Recht auf Schutz 
personenbezogener Daten. 

Unternehmen müssen ein abgestimm-
tes, transparentes und nachvollziehba-
res System zur datenschutzrechtlichen 
Bewertung der Verarbeitung personen-
bezogener Daten aufbauen. Das bedeu-
tet im Kern Folgendes: 

 • Grundlegende Anforderungen an 
die Sicherheit der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten sind 
einzuhalten.

 • Geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen sind um-

zusetzen, um ein dem Risiko ange-
messenes Schutzniveau zu ge-
währleisten.

 • Die Wirksamkeit der Maßnahmen 
ist regelmäßig zu prüfen und zu 
bewerten.

 • Beweislastumkehr: Die Unterneh-
men müssen beweisen, dass sie 
die Vorschriften einhalten.

Bei einem Verstoß drohen drastische 
Strafen. Die maximale Geldbuße beträgt 
bis zu 20 Mio. EUR oder bis zu 4 % des 
gesamten weltweit erzielten Jahresum-
satzes im vorangegangenen Geschäfts-
jahr. Es gilt der Wert, der höher ist. 

PRAXISHINWEIS | Weitere Hinweise 
zur DS-GVO finden Sie u. a. im Internet-
auftritt der Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informations-
freiheit (unter: www.iww.de/s400).

Quelle | Europäische Datenschutz-Grundver-
ordnung (2016/679/EU-DS-GVO; EU-Kommissi-
on, Pressemitteilung vom 24.1.2018, unter: eu-
ropa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_de.htm

Für GmbH-Gesellschafter

Gewinnabführungsvertrag wird erst mit Eintragung 
ins Handelsregister wirksam

| Verpflichtet sich eine GmbH zur körperschaftsteuerlichen Gewinnabführung, 
wird der Gewinnabführungsvertrag nur dann wirksam, wenn die Gesellschafter-
versammlung dem Vertrag zustimmt und der Vertrag ins Handelsregister eingetra-
gen wird. Erfolgt der Eintrag aufgrund eines Fehlverhaltens des Amtsgerichts ver-
spätet, liegt nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs keine sachliche 
Unbilligkeit vor. |

Hintergrund: Verpflichtet sich eine Or-
gangesellschaft durch einen Gewinnab-
führungsvertrag ihren Gewinn an ein 
einziges anderes gewerbliches Unter-
nehmen (Organträger) abzuführen, ist 
das Einkommen der Organgesellschaft 
unter gewissen Voraussetzungen dem 
Organträger zuzurechnen. Dies gilt erst-
mals für das Kalenderjahr, in dem das 
Wirtschaftsjahr der Organgesellschaft 

endet, in dem der Gewinnabführungs-
vertrag wirksam wird.

Das Risiko einer verzögerten Eintra-
gung liegt beim Organträger und der 
Organgesellschaft. Warum diese letzt-
lich verzögert erfolgte, ist nach Ansicht 
des Bundesfinanzhofs irrelevant.

Quelle | BFH-Urteil vom 23.8.2017, I R 80/15, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 198458

Für Arbeitgeber

Aufstockungsbeträge 
zum Transferkurz-
arbeitergeld ermäßigt  
zu besteuern?

| Erhält ein Arbeitnehmer wegen der 
Auflösung seines Dienstverhältnisses 
eine Abfindung, wird diese nach der 
Fünftel-Regelung besteuert, wenn be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 
Das Finanzgericht Münster ist nun der 
Auffassung, dass diese Vergünstigung 
auch für Zuschüsse einer Transferge-
sellschaft zum Transferkurzarbeiter-
geld anwendbar ist.  |

Um einen Arbeitnehmer dazu zu bewe-
gen, der Auflösung des Dienstverhält-
nisses gegen Abfindung zuzustimmen, 
wird er oft für eine bestimmte Zeit einer 
Transfergesellschaft zugewiesen. Diese 
bildet ihn fort, um leichter einen Arbeit-
geber zu finden, und zahlt häufig noch 
einen Zuschuss zum Transferkurzarbei-
tergeld. Nach Ansicht des Finanzge-
richts Münster sind sowohl die Abfin-
dung als auch die Aufstockungsbeträge 
zum Transferkurzarbeitergeld nach der 
Fünftel-Regelung zu besteuern. Dies 
gilt jedenfalls dann, wenn der Arbeit-
nehmer in der Transfergesellschaft nur 
fortgebildet wird. Ob der Bundesfinanz-
hof dieser Sichtweise beipflichten wird, 
wird das Revisionsverfahren zeigen. 

PRAXISHINWEIS | Der ermäßigte 
Steuertarif erfordert einen zusammen-
geballten Zufluss der Einkünfte in ei-
nem Veranlagungszeitraum (VZ). Eine 
Ausnahme gilt jedoch, wenn neben der 
Hauptentschädigungsleistung in spä-
teren VZ aus Gründen der sozialen Für-
sorge für eine gewisse Übergangszeit 
Entschädigungszusatzleistungen ge-
währt werden oder der Steuerpflichtige 
in einem anderen VZ nur eine geringfü-
gige Teilleistung erhalten hat.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 15.11.2017, Az. 
7 K 2635/16 E, Rev. BFH Az. IX R 44/17, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 198375


